
 

 

Gebührenverzeichnis 
 

Stand: 19.09.2008 
 
 
 

§ 1 
 

Die Überlassung der Gemeindehallen für den Übungsbetrieb der sporttreibenden Vereine 

und Gruppen der Gemeinde geschieht unentgeltlich. 
 
 
 

§ 2 
 

Die Überlassung der Gemeindehallen für kulturelle Veranstaltungen von in der Gemeinde 

ansässigen Vereinen, Personen und Organisationen geschieht dann kostenlos, wenn we-

der Eintrittsgeld erhoben noch bewirtet wird. 
 
 
 

§ 3 
 

Im Übrigen wird ein Entgelt erhoben, das sich folgendermaßen zusammensetzt: 

 

a)  aa) Grundgebühr Römer- und Keltenhalle    

   (einschl. Foyer, Küche)    115,00 €/Tag 

  ab) Grundgebühr Foyer (einschl. Küche)      50,00 €/Tag 

 ac) Grundgebühr Foyer (ohne Küche)      25,00 €/Tag 

 

 Die Grundgebühr beinhaltet die Müllpauschale. 

 

b)  15 % der Einnahmen aus Verkauf von Bier und alkoholfreien Getränken der Braue-

rei Zoller-Hof. 

 

c)   Spitzabrechnung der Nebenkosten Wasser/Abwasser, Strom, Telefon etc. 

 

d)   Bei Hochzeiten, Geburtstagen, privaten Jubiläen und vergleichbaren Anlässen wird 

zusätzlich zu a), b) und c) eine Personalkostenpauschale in Höhe von 100,00 € er-

hoben. Diese ist direkt mit den Hallenwarten abzurechnen. Wird lediglich das Foyer 

mit/ohne Küche genutzt, beträgt die Personalkostenpauschale 25,00 €.  

 

 



 

 

e)   Bei reinen Tanzveranstaltungen wird ein Zuschlag zu a), b) und c) in Höhe von 

150,00 € sowie eine Personalkostenpauschale von 100,00 € erhoben.  

 

f)   Bei zeitlich getrennten, eigenen reinen Tanzveranstaltungen, wenn die andere Ver-

anstaltung im kulturellen Bereich lag, wird zu a), b) und c) ein Zuschlag von 80,00 € 

sowie eine Personalkostenpauschale von 100,00 € erhoben. 

 

g) Ein Zuschlag wird nicht erhoben, wenn die Tanzveranstaltung ohne Kapelle nur mit-

tels Abspielgerät (Tonband, Schallplatte o.ä.) erfolgt. 

 

 

 

§ 4 
 

a)   Bei Überlassung der Halle an nicht in der Gemeinde ansässige Veranstalter wird je 

angefangenem Veranstaltungstag 350,00 € berechnet. 

 

b)   Bei Überlassung der Halle an Vereine, die Kursgebühren erheben, wird je Tag eine 

Gebühr in Höhe von 25,00 € berechnet. 
 
 
 
 
 
 

Inzigkofen, 19.09.2008 
 
 
 

(Gombold) 
Bürgermeister 

 


